
URL: http://www.deloitte-tax-news.de/steuern/unternehmensteuer/bfh-einkuenfteberichtigung-
bei-gewaehrung-eines-zinslosen-gesellschafterdarlehens.html

 27.11.2014

Unternehmensteuer

BFH: Einkünfteberichtigung bei Gewährung eines zinslosen
Gesellschafterdarlehens

Eine Einkünfteberichtigung nach § 1 Abs. 1 AStG wegen Gewährung eines zinslosen
Gesellschafterdarlehens an eine ausländische Tochtergesellschaft ist bei Vorliegen der
entsprechenden Voraussetzungen nicht unionsrechtswidrig. Als Bewertungsmaßstab für
eine Korrektur durch Hinzurechnung fiktiver Zinsen kann nicht § 8a KStG herangezogen
werden.

Sachverhalt
Die Klägerin ist eine deutsche GmbH, welche im Streitjahr 2001 Alleingesellschafterin einer
belgischen Kapitalgesellschaft war und dieser ein zinsloses Darlehen gewährte. Das
Finanzamt vertrat die Auffassung, die unentgeltliche Nutzungsüberlassung sei eine nicht
einlagefähige Vorteilsgewährung der Klägerin an ihre ausländische Tochtergesellschaft und
außerbilanziell nach § 1 Abs. 1 AStG durch eine entsprechende Hinzurechnung zu
korrigieren. Die erhobene Klage hatte dahingehend Erfolg, dass das FG den
Hinzurechnungsbetrag im Wege einer europarechtskonformen Auslegung der Vorschrift
des § 1 Abs. 1 AStG verminderte.

Entscheidung
Die im Streitfall in Betracht kommende Anwendung des § 1 Abs. 1 AStG sei entgegen der
Auffassung des FG nicht unionsrechtswidrig.

Nach § 1 Abs. 1 AStG (a.F.) werden Einkünfte eines Steuerpflichtigen aus
Geschäftsbeziehungen mit einer ihm nahe stehenden Person so angesetzt, wie sie unter
den zwischen unabhängigen Dritten vereinbarten Bedingungen angefallen wären, wenn sie
dadurch gemindert sind, dass er im Rahmen solcher Geschäftsbeziehungen zum Ausland
Bedingungen vereinbart, die von denen abweichen, die voneinander unabhängige Dritte
unter gleichen oder ähnlichen Verhältnissen vereinbart hätten. Die Berichtigung der
Einkünfte hängt davon ab, dass es um ein Verhältnis zwischen einem Steuerpflichtigen und
einer ihm nahe stehenden Person geht, das als „Geschäftsbeziehung“ (§ 1 Abs. 4 AStG)
qualifiziert werden kann.

Die Gewährung eines unverzinslichen Gesellschafterdarlehens sei – in Übereinstimmung
mit der Auffassung des FG – dann nicht Gegenstand einer "Geschäftsbeziehung", wenn die
Darlehensgewährung eine unzureichende Eigenkapitalausstattung der Kapitalgesellschaft
ausgleiche und eine notwendige Bedingung dafür sei, dass diese Gesellschaft die ihr
zugedachte wirtschaftliche Funktion erfüllen könne (BFH-Urteil vom 23.06.2010). Das FG sei
zu Recht zu dem Schluss gekommen, dass sich das Darlehen im Streitfall teilweise als
eigenkapitalersetzend darstelle. Nur für den Restbetrag des Darlehens komme eine
Einkünftekorrektur aufgrund einer Geschäftsbeziehung in Betracht.

Eine Einkünftekorrektur komme insoweit in Betracht, als die Darlehensbedingungen von
denen abweichen, die voneinander unabhängige Dritte unter gleichen oder ähnlichen
Verhältnissen vereinbart hätten. Allerdings könne § 8a KStG - entgegen der Ansicht des FG -
nicht als Bewertungsmaßstab für eine Korrektur nach Maßstab eines fremdüblichen
Entgelts herangezogen werden. Hieraus könne keine auf die konkrete Geschäftsbeziehung
abzielende Bemessung einer fremdvergleichsgerechten Verzinsung abgleitet werden.

Die Anwendung des § 1 Abs. 1 AStG sei nicht unionsrechtswidrig. Die belastende Wirkung
der Rechtsnorm beschränke sich im Streitfall darauf, dem Umstand einer unentgeltlichen
Darlehensgewährung der Muttergesellschaft an die Tochtergesellschaft durch Ansatz eines
fremdvergleichsgerechten Leistungsentgelts Rechnung zu tragen. Die Korrektur einer
unentgeltlichen Darlehensgewährung auf der Grundlage des (allgemeinen) Fremdvergleichs
sei als Maßnahme zur Wahrung einer ausgewogenen Aufteilung der Besteuerungsrechte
zwischen den Mitgliedstaaten geeignet und jedenfalls nicht unverhältnismäßig. Die
steuerliche Berichtigung müsse sich aber auf den Teil beschränken, der über das
hinausgeht, was ohne die gegenseitige Verflechtung dieser Gesellschaften vereinbart
worden wäre.
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